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Beschlussvorlage 2022/4028 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 11/621-248 
Datum 

16.05.2022 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 01.06.2022 
 
 

Top Nr. 2.5 
 
 
Betreff 

 
Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; 
Anträge auf Gewährung staatlicher Zuwendungen (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Mit Schreiben vom 01.02.2022 hat die Regierung von Oberbayern dem Ersatzneubau der Real-
schule Geisenfeld mit Küchen- und Mensabereich sowie Errichtung einer Dreifachsporthalle die 
schulaufsichtliche Genehmigung erteilt. Aufgrund dieser Genehmigung konnte nunmehr am 
04.05.2022 der erforderliche Zuwendungsantrag bei der Regierung von Oberbayern eingereicht 
werden.  
 
In Abstimmung mit der Stadt Geisenfeld wurde dieser Zuwendungsantrag nur für den Bauab-
schnitt I, der die Neubaumaßnahme des Schulgebäudes beinhaltet, abgegeben. Grund dafür 
ist, dass bei Neubaumaßnahmen im Gegensatz zu Sanierungsprojekten ein Kostenrichtwert je 
Quadratmeter zuweisungsfähiger Nutzungsfläche zu Grunde gelegt wird, der dann mit einem 
bestimmten Prozentsatz gefördert wird. Dieser Prozentsatz wird von der Regierung nach finan-
zieller Leistungsfähigkeit der antragstellenden Gebietskörperschaft ermittelt.  
 
Zum 01.01.2021 lag der entsprechende Kostenrichtwert für 1 qm Nutzungsfläche bei 4.833,00 € 
und ist zum 01.03.2022 auf 5.437,00 € angestiegen. Diese Erhöhung um 604,00 € entspricht 
einer Steigerung um 12 % innerhalb eines Jahres. Da die Baukosten sich auch in diesem Jahr 
nach oben entwickeln werden, wurde zunächst nur der Antrag für den Schulbereich gestellt. Der 
Folgeantrag für den Bauabschnitt II mit Bestand Realschule, Neubau Mensa und Neubau Drei-
fachsporthalle sowie Anbindung an die Grund- und Mittelschule wird je nach Baufortschritt im 
Jahr 2023 bzw. 2024 gestellt. Insofern rechnen die Verwaltungen mit einem weiteren Ansteigen 
der Kostenrichtwerte, die auch für den Mensabereich und die Dreifachsporthalle von Seiten der 
Regierung angesetzt werden. Sobald der entsprechende Förderbescheid seitens der Regierung 
vorliegt, wird dem Bau- und Vergabeausschuss über die Fördersumme für den Bauabschnitt I 
berichtet.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, zunächst nur den Förderantrag für den Bauab-
schnitt I einzureichen und den zweiten abschließenden Förderantrag erst sobald aus Sicht des 
Baufortschrittes zu erkennen ist, dass Aufträge für die Gebäudeteile des Bauabschnitts II erfor-
derlich werden.  
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Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von          € 

 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss folgt dem Vorschlag der Verwaltung, zunächst nur den För-
derantrag für den Bauabschnitt I und den Folgeantrag für den Bauabschnitt II zu gegebener Zeit 
der Regierung von Oberbayern vorzulegen. 
 
Anlagen: 
2 Übersichten zu den Kostenrichtwerten (Stand 1. Januar 2021 und Stand 01.03.2022) 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Stellvertreter des Landrats 
Karl Huber 
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